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Datum zu K
Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je 
Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat 
in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3 
Anzahl der Antriebsachsen 
Code zu P.3
Code zu R
Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m3 
Stützlast in kg
Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse 
Code zu 
Berei 
(15.1 
Nu
Me

Bezeichnung ,
Datum der Erstzulassung des FahrzÄjgjf 
Marke 
Typ/Variante/Version * •
Handelsbezeichnung(en) 
Fahrzeug-Identifizierungsnumm 
Technisch zulässige Gesamtmasse I 
Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg 
Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse) 
Gültigkeitsdauer 
Datum dieser Zulassung 
Fahrzeugklasse 
Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE 
Anzahl der Achsen 
Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg 
Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg 
Hubraum in cm3 
Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min*1 
Kraftstoffart oder Energiequelle 
Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern) 
Farbe des Fahrzeugs 
Sitzplätze einschließlich Fahrersitz 
Stehplätze 
Höchstgeschwindigkeit in km/h 
Standgeräusch in dB (A) 
Drehzahl In mln*1 zu U.1 
Fahrgeräusch in dB (A) 
CC>2(in g/km) kombinierter Wert

V.9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse y i
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(5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus • “ |

Fortsetzung zu Ziffer 22:
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Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. 
Än< sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die
Faiirzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.
Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangs
bescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die 
Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers voll
ständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde 
vorzulegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung 
bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer 
Verarm ;ngen) kann durch Geldbußen g'eahjjdetj^erden.

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)
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